
Regierungsratsbeschluss vom 10. August 2010

Nr. 2010/1334  

IRAS COTIS, 4002 Basel: Beitrag aus dem Lotterie-Fonds an die „Woche der Religionen 
2010“
                                                                                                                                                 

1. Erwägungen

IRAS COTIS, Interreligiöse Arbeitsgemeinschaft in der Schweiz, Basel, ersucht um einen Beitrag 
aus dem Lotterie-Fonds an die „Woche der Religionen 2010“, welche vom 31. Oktober bis am 
6. November 2010 zum vierten Mal durchgeführt wird. Die Woche der Religionen ist eine Platt­
form für Begegnungen und Dialog zwischen Menschen unterschiedlicher Kultur und Religions­
zugehörigkeit. Wer sich für Religionen und Kulturen interessiert, wie Schulen, Vereine, Gemein­
den, Gemeinschaften oder Gruppen sind eingeladen und können einen Beitrag leisten. Was sich 
seit 2007 bewährt und auf den Kanton Solothurn von Jahr zu Jahr verstärkte Auswirkungen hat 
in Bezug auf einen praktizierten, interreligiösen Dialog, soll weitergeführt werden. Projekte ge­
meinsam planen und durchführen gewinnt für das friedliche Zusammenleben in der Schweiz an 
Bedeutung. Das weitere Etablieren der Woche der Religionen als wiederkehrender Event ist 
wichtig und löst mit einem Budget von Fr. 100'000.-- wiederum eine steigende Zahl von Veran­
staltungen und Projekten aus.

2. Beschluss

2.1 IRAS COTIS, Basel, ist an die “Woche der Religionen 2010” ein Beitrag von Fr. 10'000.--aus 
dem Lotterie-Fonds zugesprochen.

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet und 
erlöscht nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres.

2.3 Es ist in den Werbeunterlagen und allgemein in geeigneter Form publik zu machen, dass 
es sich um ein Engagement des Lotterie-Fonds des Kantons Solothurn handelt.

2.4 Die Abteilung Lotterie- und Sport-Toto-Fonds ist ermächtigt, den Betrag auf Antrag des 
Amtes für soziale Sicherheit und nach Erhalt einer Schlussabrechnung und eines 
Einzahlungsscheines zulasten des Kontos 233003 “Lotterie-Fonds” anzuweisen.
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